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Unterlage 3.1 Karte 5
Höhenbezugssystem: DHHN 92 / NHN
Koordinatensystem:    GK 3

Nr. Geändert / ergänzt Datum Bearbeiter/inGezeichnet
1
2
3

Karte 5: Landschaftsbild
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Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der 
      Niedersächsischen Vermessungs-

             und Katasterverwaltung,  ©  2019

Karte 5: Landschaftsbild 
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Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue"
mit Gebietsteilen B und C
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Offenlandflur südöstlich des Binnendeichsmit Schöpfwerk Penkefitz2
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Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
(2020) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Vorbemerkung Bodenentnahme:
Die vorliegende Unterlage behandelt die Bodenentnahmestelle für den
Planungsabschnitt 5 (Bodenentnahmestelle 1), schließt aber auch diejenige für den
vorausgegangenen Plaungsabschnitt 3 (Bodenentnahmestelle 2) ein. Während der
laufenden Arbeiten am 3.PA hat sich allerdings herausgestellt, dass die laufenden 
Arbeiten am 3. PA nicht benötigt wird, da der Auenlehmboden aus den Halden und
aus dem bestehenden Deich die Bedarfe deckt. Somit steht die Fläche der Boden-
entnahmestelle 2 wieder für weitere Vorhaben (Nutzung der Fläche für Maßnahme
E 29 s. LBP Teilbeitrag Deich 5.Pa) zur Verfügung.

Die Institut biota GmbH wurde mit der Anpassung der von der Arbeitsgruppe Land
und Wasser erstellten naturschutzfachlichen Unterlagen zum aktuellen Planstand
beauftragt. Ergänzungen und maßgebliche Änderungen durch die Institut biota GmbH
sind durch die Verwendung einer grauen Schattierung kenntlich gemacht.


